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Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung  

L 22 – Ausweitung des Bereiches zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit bitte ich um Prüfung, die vorhandene Geschwindigkeitsbegrenzung auf der L 22 von  

30 km/h in Richtung Birkenallee zu erweitern. 

 

Begründung: 

 

- Es befindet sich ein Spielplatz auf der Ecke Birkenallee/Bahnhofstraße. 

- Es befindet sich eine Querungsmöglichkeit mit abgesenktem Bordstein in der Birkenallee. 

- Diese Querungsmöglichkeit wird von Spielplatzbesuchern, Schulkindern und anderen 

Passanten (unter anderem auch mit Fahrrad) stark genutzt. Wobei die Kinder die tatsächlich 

gefahrene Geschwindigkeit häufig unterschätzen. 

- Zunahme der Verkehrsbelastung in den letzten Jahren 

Eine Verkehrszählung vom 29.05.-04.06.2021 vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz & 

Geologie (LUNG) M-V ergab eine Belastung von durchschnittlich 6.000 Fahrzeugen in beide 

Richtungen im Zeitraum von 24 Stunden.  

- Der Graaler Landweg ist bereits schon Tempo 30-Zone. Von der Bahnhofstraße kommend 

kann mit gleichbleibender Geschwindigkeit von 30 km/h in den Graaler Landweg eingefahren 

werden. 

- Mehrer Einwohner und Gäste trugen ihr Ansinnen auf Ausweitung der 

Geschwindigkeitsbegrenzung für diesen Bereich im Rathaus vor. 

- Es wäre auch ein kleiner Beitrag zum Lärmschutz und Verminderung der Abgasbelastung. 

 

Eine Ausdehnung aus den oben genannten Gründen ist sinnvoll, um die Verkehrssicherheit für 

alle zu erhöhen.  
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Sachgebiet: Ordnung/Soziales 
Auskunft erteilt: Frau Pietsch 
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graalmueritz.de 



Anbei erhalten Sie eine Übersichtskarte, wie derzeit die Geschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt 

ist (verkehrsrechtliche Anordnung vom 29.12.2010 Nr. 02a/10) sowie ein Foto der Querung 

Birkenallee. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

im Auftrag 

 

Birgit Pietsch 

SG Ordnung/Soziales 


